
URKUNDE
über die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung

Physiotherapeut

Herr

geboren am

Jrirgen Pöpperl-Macht

07.03.t962 in Erlangen

erhält aufgrund § 2 des Gesetzes über die Berufe in der Physiotherapie vom

26.05.1994 m1t wirkung vom heutigen Tage die Erlaubnis, die obige Berufs-

bezeichnung zu führen.

Münster, 22. Ianuar 1996

Im Aur"trag


